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bekannt annchmen will, so muß sie sich ver--

wundern, daß es in diesem Fall nicht seine

Pflicht gethan, und diese Pfarrer ohne anders
abgesezt, und in ein Kloster ihres Ordens ver-
sezt. Die Commission schließt also, daß das Dire?-
torium mehr als hinlängliche Berichte abgestattet.

2. Glaubt die Commission, daß hinlängliche
Gründe vorhanden wären, um die Pfarrer ab-
zusetzen. Da nun aber das Direktorium in
seiner eingeschränkten Constitutionsgewait sich
dermal befindet, so kann und soll es nicht an-
ders, als durch gesezliche Wege, einen Mann
seines Platzes verlustig machen können. Die
vorgeblichen Klagen, als hätten sie Schwierig-
keilen bei Verkauf der Nationalgüter gemacht,
kann die Commission nicht anders, als Unglaub-
Würdigkeiten ansehen, und sie dermal neben
den Attestaten der guten Aufführung, nicht in
Parallel setzen, glaubt, dieFatta müssen wenig-
siens der Gesezgebung aufgestellt seyn.

Es befindet sich noch ein Ausdruk in dem
Message, welchen die Commission nicht begrei
sen kaun, und der dem großen Nach entgangen
ist, nämlich: das Direktorium glaubt sich be

rechtigt, wegen dem Deficit der Finanzen einige
Pfarrstellen einzustellen, und den ceremoniellen
Gottesdienst ökonomisch einzurichten. Dieser
Grund kann der Commission nicht hinlänglich
scheinen, sondern sie glaubt, es stehe a» der

In Erwägung, daß es eben so mMstich-
als anständig, die Ausdrücke der Freur- öf-
fentlich an Tag zu legen, die sowohl die l-.ch-
sten Gewalten, als jeder gute Helvetier ür>x
die Siege empfindet, weiche die tapfere franks,
sche Armee über die Feinde der Republik und
der Freiheit erhalten;
hat der große Rath, nach erklärter Dringlichkeit,

beschlossen:
Das Vollzichungsdirekkorittm einzuladen, alle

nöthigen Maasregeln zu nehmen, um auf eine
auffallende Art in dieser Gemeinde die Freude
bekannt zu machen, die die Gewalten der Re-
äubük über so glükliche Ereignisse empfinden.

Gesezgcbung ällein, Pfarreien aufzuheben, ww
deren zu errichten.

Die Commission glaubt, der große Rath hätte
feine Tagesordnung motiviren sollen, weil dieß-
mal eine gerichtliche Untersuchung statt haben
muß, um Rath zu verschaffen.

Nach dem Anrathen der Commission wird
der'Beschluß ohne Discussion verworfen.

Der Beschluß, der die Berner Wahlversamm«
lung auf den 7. heraussezt, wird verlesen.

Munger sahe dieses voraus, und bemerkt,
daß yler die Undeutlichst des Gesetzes nicht
wenig Schuld habe, welches zu bestimmen
unterlasse daß die durchs Loos ausgeschlossc-

bleiben sollen. Er nimmt den
Beschluß an.

Der Beschluß über das Verehelichungsbegch-
ren des V. Ehnsmann wird zum stenmal ver-
lesen und angenommen.

M, MS Versehen ist in Nro. XII. S. 47. u. qz.
"ber die Berner Wahlveàmlunq einae.

run worden, man ersetze denselben durch nachfolgenden..

I n l ä n d i sch e Na ch richte n.
Auszug aus dem Bericht des Distrikrstatthal-

ters Saurers in Arbou im K. Thurgau.
„Der Weg ist wieder gebahnt —der tapfere

Muth der Franken und unserer helvetischen
Bruder hat die fürchterliche Scheidewand,
welche den treuen Kanton Thurgau von den
übrigen Kantone» trennte, weggeräumt. —
Gottlob! der Weg ist wieder gebahnt, und
ich beeile mich, Ihnen zu sagen, wie es hie-
sigem Distrikt ergieng.

Das Milirär, welches in hiesiger Gegend
lag, verlies uns in der Nacht vom 19. auf
den 20. Mai, und an dem folgenden Tage
landete die unterm Commando des Obristlieu-
tenants William stehende Flotille an dem Schwel-
zcrschen Ufer des Bodensees. Die dreifarbigem
Cokarden verschwanden; die Freihe-tsbaume
wurden umgehauen; die Aristokraten hoben die
Köpfe hoch empor ; blinder Religionscifcr froh-
lokte; die Herschsucht brüstete sich; das Wort-
lein von wurde wieder sehr diftiukt ausgespro-
chen; Herren lächelten ; Schmeichler krochen,
und der gute Bürger gieng traurig umher.

Verlassen von allem, was Ms hätte schütze»
und vertheidigen köstnen, blà uns in unserer
Ohnmacht nichts übrig, als uns in die Um-
stände zu schmiegen, und die Kommenden willig
aufzunehmen. Dies war um so nothwendiger,
da der hiesige Ort den Kaiserlichen als sehe
patriotisch geschildert und durch verschiedene
giftige Verlaumdungen sehr mrhafit wurde.

Durch den Eintritt der Kaiserlichen wurde
auch die alte Ordnung der Dinge wieder ein-
geführt. Zuerst rcklamlrte der Abt vcm St.
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Gallen sà< alten Recht«, und übte sie mit
vollem Gewalt aus. Am y. Juli traf eine
nw'tchburgische Commission im Namen deS

BlchofeS von Eonstanz ein; diese ließ am i°.
aen alten Madtrach versammeln; erklärte die
neue Verfassung aufgehoben, die alte gültig,
und sezte den fürstlichen Obersogt wieder in
Aktivität. Am ii. machte der Obervogt der
Bürgergemeinde die nämliche Erklärung, stellte
derselben den alten Stadtamman vor, und
nahm ihn in Pflichten. Hierauf wurde der
Stadtrath nach alter Art und Weise erwählt,
und wenige Tage nachher von dem Obervogt
auch beeidigt.

Bei ollem diesem war der größte Theil der
Bürgerschaft sehr unzufrieden; allein Wider-
stand hätte nur Unglük herbeigezogen. — Auf
die nämliche Art, wie hier, uno mit dem näm-
lichen Erfolge gieng die bischöfliche Commission
auch zu Oorn, Bischofszell :c. zu Werke,
und trennte uns dadurch von den übrigen Ge-
meinden des Thurgaus.

Im Thnrgau erhoben die Gerichtsherren
ihre Köpfe "und zogen die gerichtsherrlichen
Rechte wieder an sich -- die nämlichen Rechte,
welche sie Anfangs i?y8 dem Volke freiwillig
abgetreten hatten. Man erinnerte sie an ihr
Wort, umsonst; man zeigte ihnen ihre schrift-
liche Ueberiassung, umsonst; man suchte dem

Prinz Karl Vorstellingen darüber zu inachen,

umsonst.... Die Aerndte nahte, die Her-
;?n waren nach dem Zehnten lüstern, und zo-

gen chu fleißig ein; das niedergeschlagene Volk
sah' alles ins Alte zurükkehren; die Erinnerung
au die Landvögte drang sich ihm auf; es sagte:
auch diese werden wieder kommen, werden
harter drücken als je; das arme Volk murrte
hatt — umsonst.

Das Lhnrgan wurde wie zuvor in 8 Quar-
eiere eingetheilt,^ und eine Interimsregierung
eingesezt. Ob das Volk mit derselben zufrieden
war oder nicht, ist mir nicht genau bekannt.
Gewiß aber weiß ich, und aus voller Ueber-

zengung kann ich es sagen, daß die Bürger
lies Kantons Thurgau durch alles, was seit

dem 20. Mai vorgicng, in seiner Treue und
Anhänglichkeit -an die Constitution immer mehr

besiortt und be estigt worden. Die braven

Bürger konnten den Patriotismus, der in ih-

reu Herzen glüht, auch mitten in der Gefahr,

-
so sehr es auch die Klugheit befahl, nie ganz
verbergen ; sie wurden aber eben deßwegen von
andern Hclvetiern nicht wenig angefeindet, und
sogar in öffentlichen Blättern als Revolutionärs
verschrien. Hätte man Volk vom Thurgau ge-
fordert, so wäre ein Aufstand kaum zu ver-
meiden gewesen. Zum Glücke geschahe jene.
Forderung nie. Ein Gedungener warf wohl
einmal den Gedanken hin, man komue sich
beim Prinz Karl große Gnaden erwerben, wenn
man ihm etwa 400 Freiwillige zusenden würde;
aber dieser Vorschlag wurde mit Verachtung
angehört.

Ganz anders als das Volk betrugen sich
viele Geistliche des Kantons, besonders refer-
mirte. Sie frohlokten über jeden Sieg der Kai-
serlichen, und breiteten zu derselben Vorcheile
wahre und falsche Gerüchte begierig aus, woc-
an sich ihre Gemeinden sehr ärgerten. Viele
handelten so aus Schwäche des Geistes; alle
aber, weil sie Vermehrung ihrer Gehalre und
Einkünfte hofften, und dann auch aus Stolz,
der ihnen als Bürgern des ehemaligen Vor-
orts Zürich auf eine lächerliche Weise an-
klebt. — Der hiesige katholische Pfarrer Tschudi
von Glaxus hat sich die ganze Zeit über als
rechtschaffener Manu und guter Bürger gezeigt.

Der Sieg, welchen die Franken und Hel-
vetier am 25. Sept. über die Kaiserlichen und
und Russen erfochten, wird allem wieder die
vorige constitutionelle Gestalt geben, nach wel-
cher sich die Bürger unsers Kantons aufrichtig
sehnen. Die Freude über diesen Sieg ist all-
gemein, und die Niederlage des Feindes muß
sehr groß ftnn; hievon zeuget ihr schneller und
gänzlicher Rükzug, oder vielmehr ihre äusserst

verwirrte Flucht; die Franken hätten sie weit
in Schwaben verfolgen können, ehe sich ein
Manu gestellt häkle.

Gestern wurde der Leichnam dcö Generals
Holle nach Bregen; gebracht, und in Lonstanz
piêlten die Franlen ihren Einzug.

Dieses alles wäre wohl gut und sehr erfreu-
sich, wenn nur nicht der Partheigeist, welcher
meistens unter den verschiedenen Rtligionssekten
herrscht, Helvetier von einander trennte und

Bürger gegen Bürger erbitterte. O wenn diese

Uneinigkeit sich doch einmal aufloste in Hac-
monie, dieser gegenseitige Haß in Wechsel,eilige
Liebe - dann gieuge alles besser dann wäre

das Vêland gerettet!"
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